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Öffentliche Bekanntmachung von Fundsachen

Fahrräder
FB-Nr. Übergabe 

vom:
nähere Beschreibung der Fundsache

083/17 24.08.17 Herrenfahrrad 26 Zoll, „BRENNABOR“, 
schwarz-blau-gepunktet

009/18 06.02.18 Fahrrad, „Everest“, rot
047/18 31.05.18 Damenfahrrad, „Conquest“, silber
070/18 15.08.18 Damenfahrrad, „Diplomat“, blau-silber
108/18 13.11.18 Damenfahrrad, „Falter“, lila, Gummihand-

griffe gelb
111/18 26.11.18 Damenfahrrad 28 Zoll, „Ragazzi“, rot

Die zu versteigernden Fundfahrräder sind unter www.guben.de 
veröffentlicht!
Die Eigentümer werden aufgefordert, ihre Rechte an den o. g. Fund-
sachen bis zum 21.09.2019 gegenüber dem Bürgerservice der Stadt 
Guben, Gasstraße 4, geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist wird 
die Stadt Guben über die Fundsachen anderweitig verfügen.

Stadt Guben
Bürgerservice

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Herr Hartmut Holzmann hat zum 31. Juli 2019 auf seinen Sitz 

in der Stadtverordnetenversammlung Guben verzichtet.
Gemäß § 60 Abs. 6 BbgKWahlG hat der Wahlausschuss auf 

seiner Sitzung am 23. Juli 2019
Herrn Konstantin Michael Benardos

als Ersatzperson festgestellt.

Guben, 9. August 2019

Uwe Schulz
Wahlleiter

Wahlgebiet Stadt Guben
Wahlbehörde Stadt Guben

Wahlbekanntmachung

für die Wahl zum 7. Landtag Brandenburg  
am Sonntag, 1. September 2019

1. Am 1. September 2019 findet die oben genannte Wahl 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr.

2. Das Wahlgebiet Stadt Guben ist in 16 allgemeine Wahl-
bezirke eingeteilt. Auf den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten bis spätestens am 4. August 2019 
zugestellt wurden, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person wählen 
kann. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15:00 Uhr im Rat-
haus, Gasstraße 4, 03172 Guben zusammen.

3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein be-
sitzt, kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wäh-
ler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Auf Ver-
langen des Wahlvorstandes hat sich der Wählende über 
seine Person auszuweisen. Behinderte Wähler können, 
wenn das zuständige Wahllokal nicht behindertengerecht 
ist, bei der Wahlbehörde Briefwahlunterlagen zur Aus-
übung des Wahlrechts beantragen.

4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. 
Jede wahlberechtigte Person erhält am Wahltag im be-
treffenden Wahllokal den Stimmzettel ausgehändigt. Im 
Wahllokal hängt ein Muster des Stimmzettels aus.

5. Jede wahlberechtigte Person hat eine Erststimme und 
eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält jeweils in der 
Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern
a) für die Wahl nach Kreiswahlvorschlägen die zuge-

lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe des Fa-
miliennamens, des Vornamens, des Berufes oder der 
Tätigkeit und der Anschrift der*s Bewerber*in sowie 
des Namens der Partei, politischen Vereinigung oder 
Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, oder der Bezeichnung „Einzel-
bewerberin“ oder „Einzelbewerber“ für Bewerber, die 
nicht für eine Partei, politische Vereinigung oder Lis-
tenvereinigung auftreten, und rechts von dem Namen 
jeder*s Bewerbers*in einen Kreis für die Kennzeich-
nung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigun-
gen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen,

b) für die Wahl nach Landeslisten die zugelassenen Lan-
deslisten unter Angabe des Namens der Partei, politi-
schen Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, sowie 
die Vor- und Familiennamen der ersten fünf Bewerber 
und links von dem Namen der Partei, politischen Verei-
nigung oder Listenvereinigung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. Bei Landeslisten von Listenvereinigungen 
enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteilig-
ten Parteien oder politischen Vereinigungen.

Die wahlberechtigt Person gibt die Erststimme in der Wei-
se ab, dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher*m Bewerber*in sie 
gelten soll, und die Zweitstimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

6. Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person 
in einer Wahlkabine des Wahllokals unbeobachtet ge-
kennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahl-
urne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von umste-
henden Personen nicht erkannt werden kann.

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung folgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an 
dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Be-
einflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 35 des 
Brandenburgischen Landeswahlgesetzes).

8. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
in dem Wahlgebiet/Wahlkreis in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlgebietes/Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein be-
sitzt, kann ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen 
Wahllokal abgeben.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zu-
ständigen Wahlbehörde Stadt Guben einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so

I. Stadt Guben
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wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle am Wahltag bis 18.00 Uhr abgegeben werden.
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende Re-
gelungen:
1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich 

und unbeobachtet ihren Stimmzettel.
2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amt-

lichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.
3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Ta-

ges die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versiche-
rung an Eides statt zur Briefwahl.

4. Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag 
und den unterschriebenen Wahlschein in den amtli-
chen Wahlbriefumschlag.

5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersen-
det diesen an den zuständigen Wahlleiter.

Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel ver-
schrieben, diesen oder einen Stimmzettelumschlag un-
brauchbar gemacht, so werden ihr auf Verlangen neue 
Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde be-
hält den alten Stimmzettel oder Stimmzettelumschlag ein.
Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgendes: 
Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch 
eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch 
Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem 
Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so 
wird ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und Stel-
le auszuüben. Die Wahlbehörde hat zu diesem Zweck eine 
Wahlkabine aufgestellt, damit der Stimmzettel unbeobach-
tet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden kann. Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe ent-
gegen, hält sie unter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig 
am Wahltag dem zuständigen Wahlleiter.

9. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; auch der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Guben, 9. August 2019

Uwe Schulz
Wahlleiter

Stadtverwaltung Guben sucht Schiedsperson
Die Stadtverwaltung Guben sucht ehrenamtlichen Helfer, der sich 
für die Tätigkeit als Schiedsperson interessiert und in der Schieds-
stelle 2 mitarbeiten möchte. Die Schiedsstelle 2 umfasst folgendes 
Zuständigkeitsgebiet:
WK I, WK II mit Altsprucke, WK IV, Reichenbach sowie den Ortsteil 
Deulowitz. Die Bewerber müssen nach Angaben der Verwaltung 
mehr als 25 Jahre alt sein, im Bereich des Zuständigkeitsgebietes 
wohnen, das Wahlrecht besitzen und nach ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten als Schiedsperson geeignet sein. Interes-
senten melden sich bitte schriftlich bis Montag, den 2. September 
2019, bei der Stadt Guben, Recht/Widersprüche/Vergabemanage-
ment, Gasstraße 4 in 03172 Guben.

Rechtsamt, Stadt Guben

Sitzungen der Ausschüsse  
der Stadtverordnetenversammlung Guben

(Stand bei Redaktionsschluss)
Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen! Die Sitzungen 
finden in der Stadtverwaltung Guben im Sitzungssaal, Raum 236, 
statt.
14.08.2019 16 Uhr Ausschuss Haushalt und Vergabe
15.08.2019 16 Uhr Ausschuss Umwelt, Verkehr, Ordnung, 

Sicherheit und Euromodellstadt
26.08.2019 16 Uhr Hauptausschuss
04.09.2019 16 Uhr Stadtverordnetenversammlung

II. Gemeinde Schenkendöbern

Gewählte Ortsvorsteher/in und stellvertretende Ortsvorsteher/in in den Ortsteilen  
der Gemeinde Schenkendöbern

Ortsteil Ortsvorsteher/in Stellv. Ortsvorsteher/in
Atterwasch Höpfner, Falko Huschga, Christian
Bärenklau Fiedler, Thomas Mattig, Detlef
Grabko Quilisch, Bernd Noack, Frank
Grano Kunze, Susanne Schücke, Cedric
Groß Drewitz Krug, Daniel Rassmann, Peter
Groß Gastrose Wunderlich, Manuela Buder, Wilfried
Kerkwitz Lehmann, Roland Hammel, Rene

Krayne Bursch, Jürgen Huschga, Mathias
Lauschütz Höpfner, Bernd Felix, Michael
Lübbinchen Soremba, Jürgen Kräupl, Irene
Pinnow Palme, Klaus Peter Kaschke, Roland
Schenkendöbern Bähr, Melanie Klette, Ulrich
Sembten Händel, Burghard Drodowsky, Gotthard
Taubendorf Handreck, Jürgen
Staakow Alfred Hallex
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Bekanntmachung über die Sitzung  
des Wahlausschusses

zur Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahl des/
der hauptamtlichen Bürgermeisters/in  

am 1. September 2019

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahl-
ergebnisses findet am Dienstag, dem 3. September 2019 um 
16:00 Uhr im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung, 
Gemeindeallee 45 in 03172 Schenkendöbern statt.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Die Wahlleite-
rin ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus 
dem Sitzungsraum zu verweisen (§ 4 Abs. 1 Brandenburgische 
Kommunalverordnung).
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der Wahl-
leiterin mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind  
(§ 16 Abs. 3 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz).

Schenkendöbern, den 09.08.2019

gez. Monika Otto
Wahlleiterin

Wahlbekanntmachung für die Wahl  
des Landtages Brandenburg und für die Wahl 
des hauptamtlichen Bürgermeisters  
am 01. September 2019 und einer möglichen 
Stichwahl am 15. September 2019

1. Am 01.09.2019 finden die oben genannten Wahlen statt. Die 
Wahlen dauern von 8:00 – 18:00 Uhr.

2. Das Wahlgebiet der Gemeinde Schenkendöbern ist in 14 allge-
meine Wahlbezirke eingeteilt. Auf den Wahlbenachrichtigun-
gen, die den Wahlberechtigten bis spätestens am 04.08.2019 
zugestellt wurden, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.

3. Jede wahlberechtige Person, die keinen Wahlschein besitzt, 
kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler haben die 
Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Personaldokument 
mit Lichtbild zur Wahl mitzubringen. Auf Verlangen des Wahl-
vorstandes hat sich der Wähler über seine Person auszuwei-
sen. Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wählern nach 
der Prüfung der Wahlberechtigung mit dem Hinweis zurück-
gegeben, dass die Wahlbenachrichtigung im Falle einer erfor-
derlichen Stichwahl erneut dem Wahlvorstand vorzulegen ist.

4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede 
Wählerin und jeder Wähler erhält am Wahltag im betreffen-
den Wahllokal für jede Wahl, für die sie oder er wahlberechtigt 
ist, einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.

5. Für die Wahl zum Landtag Brandenburg gilt:
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat ein Erststimme und eine 
Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahl-
vorschlagsnummern
a)       für die Wahl nach Kreiswahlvorschlägen die zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe des Familiennamens, 
des Vornamens, des Berufes oder der Tätigkeit und der An-
schrift der Bewerberin/des Bewerbers sowie des Namens 
der Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
oder der Bezeichnung „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbe-
werber“ für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische 
Vereinigung oder Listenvereinigung auftreten, und rechts 
von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von

Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die 
Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen,

b) für die Wahl nach Landeslisten die zugelassenen Landes-
listen unter Angabe des Namens der Partei, politischen 
Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, sowie die Vor- und 
Familiennamen der ersten fünf Bewerber und links von 
dem Namen der Partei, politischen Vereinigung oder Lis-
tenvereinigung einen Kreis für die Kennzeichnung. Bei 
Landeslisten von Listenvereinigungen enthält der Stimm-
zettel ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnung der an ihr beteiligten Parteien oder politi-
schen Vereinigungen.

Die Wählerin/Der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 
dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in 
einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie 
gelten soll, und die Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

6. Für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters gilt:
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat für die Wahl des hauptamtli-
chen Bürgermeisters eine Stimme. Jede Wählerin/Jeder Wäh-
ler gibt bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters eine 
Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem rechten Teil des 
jeweiligen Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf eine andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll.

7. Jeder Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahllokals oder in einem besonderen 
Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem 
Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kenn-
zeichnung von umstehenden Personen nicht erkannt werden 
kann.

8. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

9. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich das Wahllokal befindet, sowie unmittelbar vor dem Zu-
gang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm-
lung verboten (§ 35 des Brandenburgischen Landeswahlgeset-
zes und § 42 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes).

10. Wähler, die einen Wahlschein für die Wahl zum Landtag Bran-
denburg oder für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters haben, können an der jeweiligen Wahl im Wahlgebiet/
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmangabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-

ses Wahlgebietes/Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständi-
gen Wahlbehörde der
Gemeinde Schenkendöbern
Gemeindeallee 45
03172 Schenkendöbern
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag für die jeweilige 
Wahl beschaffen und seine Wahlbriefe mit den jeweiligen 
Stimmzetteln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
den jeweils unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
die auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stelle über-
senden, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 
eingehen. Der jeweilige Wahlbriefumschlag kann auch bei der 
auf dem jeweiligen Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
am Wahltag bis 18:00 Uhr abgegeben werden.
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Bei einer möglichen Stichwahl endet die Frist am 15.09.2019, 
um 18:00 Uhr. Nach Eingang des Wahlbriefes beim Wahlleiter 
darf er nicht mehr zurückgegeben werden.
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende Rege-
lungen:
1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und 

unbeobachtet ihren Stimmzettel.
2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 

Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.
3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 

die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl.

4. Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den amtichen 
Wahlbriefumschlag.

5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet 
diesen an den zuständigen Wahlleiter.

Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrie-
ben, diesen oder einen Wahlumschlag unbrauchbar gemacht, 
so werden ihr auf Verlangen neue Briefwahlunterlagen ausge-
händigt. Die Wahlbehörde behält den alten Stimmzettel oder 
Stimmzettelumschlag ein.
Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgendes: 
Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch eine 
Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu be-
stätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahl-
berechtigten Person gekennzeichnet hat.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so wird 
ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle aus-
zuüben. Die Wahlbehörde hat zu diesem Zweck eine Wahl-
kabine aufgestellt, damit der Stimmzettel unbeobachtet ge-
kennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden kann. 
Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entgegen, hält sie un-
ter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig am Wahltag dem 
zuständigen Wahlleiter.

11. Wahlberechtigte Personen, die erst für die mögliche Stich-
wahl am 15.09.2019 wahlberechtigt oder nicht in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind und bereits für die Wahl am 
01.09.2019 einen Wahlschein bekommen haben, erhalten 
nach Maßgabe der Kommunalwahlverordnung von Amts we-
gen einen Wahlschein für die Stichwahl. Wahlberechtigte Per-
sonen, die für die Wahl am 01.09.2019 einen Wahlschein mit 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, wird für die Stichwahl 
von Amts wegen wiederum ein Wahlschein mit Briefwahl-
unterlagen ausgestellt und zugesendet, es sei denn, aus dem 
Antrag ergibt sich, dass sie bei der Stichwahl in ihrem Wahl-
bezirk wählen wollen. Wahlberechtigte Personen, die einen 
Wahlschein erhalten haben, wird für die Stichwahl von Amts 
wegen wiederum ein Wahlschein ausgestellt und zugesendet.

12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; auch 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

13. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung der Briefwahlergeb-
nisse am 01.09.2019 und bei einer möglichen Stichwahl am 
15.09.2019 ab 15:00 Uhr in der Feuerwehr Schenkendöbern, 
Wilschwitzer Weg 15 in 03172 Schenkendöbern zusammen.

Schenkendöbern, den 09.08.2019

Monika Otto
Wahlleiterin
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Öffentliche Ausschreibung - Rasenmahd und 
Laubberäumung im Stadtgebiet

UVgO/V/14/43/2019:
VO: UVgO Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung Bekanntma-
chung

Zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffordernde Stelle
Bezeichnung Stadt Guben
Kontaktstelle Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabemanage-

ment
Zu Händen Frau Sabine Winkler
Postanschrift Gasstraße 4
Ort 03172 Guben
Telefon 03561 6871-1033
Fax 03561 6871-4000
E-Mail Winkler.S@guben.de
Zuschlag erteilende Stelle
Bezeichnung Stadt Guben
Kontaktstelle Fachbereich V
Zu Händen Frau Annette Rodinger
Postanschrift Gasstraße 4
Ort 03172 Guben
Telefon 03561 6871-1516
Fax 03561 6871-4940
E-Mail Rodinger.A@guben.de

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DSP8
Postalisch an die zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde 
Stelle
Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DSP8/docu-
ments
Art und Umfang der Leistung
Los 1 Rasenmahd - Oberstadt
Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist die Rasenmahd 
und Laubberäumung auf vorgegebenen Flächen einschließlich Ent-
sorgung der anfallenden Stoffe im Stadtgebiet einschl. Ortsteile. 

III. Stadt Guben und Gemeinde Schenkendöbern

Der zu mähende Bereich für LOS 1 umfasst die Oberstadt (WK II; 
WK IV; OT Deulowitz und OT Reichenbach).
Los 2 Rasenmahd - Unterstadt
Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist die Rasenmahd 
und Laubberäumung auf vorgegebenen Flächen einschließlich 
Entsorgung der anfallenden Stoffe im gesamten Stadtgebiet ein-
schl. Ortsteile. 
Der zu mähende Bereich für Los 2 umfasst die Unterstadt (Alt-
stadt Ost, Altstadt West, WK I; OT Groß Breesen, OT Bresinchen, 
OT Schlagsdorf und OT Kaltenborn).
Haupterfüllungsort
Bezeichnung: Stadtgebiet Guben einschl. Ortsteile
Ausführungsfristen
Laufzeit bzw. Dauer: Beginn 01.03.2020 und Ende 18.12.2020
Zuschlagskriterien
Kriterium Gewichtung: Preis 80, personelle und 20 technische 
Austattung
Nebenangebote
Nebenangebote sind zugelassen.
Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Ja
Angebote sind möglich für: ein oder mehrere Lose, Anzahl der 
Lose: 2
Los Nr.: 1 Bezeichnung: Oberstadt (WK II, WK IV, OT Deulowitz, OT 
Reichenbach)
Erfüllungsort:
Es gibt keine Abweichung vom allgemeinen Haupterfüllungsort 
(Auftragsgegenstand)
Art und Umfang der Leistung:
Los 1 Rasenmahd - Oberstadt
Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist die Rasenmahd 
und Laubberäumung auf vorgegebenen Flächen einschließlich 
Entsorgung der anfallenden Stoffe im Stadtgebiet einschl. Ortstei-
le. Der zu mähende Bereich für LOS 1 umfasst die Oberstadt (WK II; 
WK IV; OT Deulowitz und OT Reichenbach). Dieser Bereich umfasst 
folgende nicht zusammenhängende Flächen im Los 1:
Stadt Guben: Rasenflächen: 180.300 m²
Kandelaberstreifen: 27.953 m²
Laubberäumung: 70.000 m²
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Der Verantwortliche für die Verkehrssicherungspflicht muss die 
deutschen Straßenverkehrsvorschriften kennen und auch der 
deutschen Sprache mächtig sein. Die Stadt Guben empfiehlt den 
Bietern, sich vor der Abgabe des Angebotes Klarheit über die örtli-
chen Verhältnisse zu verschaffen und die Plausibilität der einzel-
nen Positionen zu überprüfen.
Zuschlagskriterien:
Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Zuschlagskriterien
Ausführungsfristen:
Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Ausführungsfris-
ten
Los Nr.: 2 Bezeichnung: Unterstadt (Altstadt Ost, Altstadt West, 
WK I, OT Groß Breesen, OT Schlagsdorf, OT Kaltenborn)
Erfüllungsort:
Es gibt keine Abweichung vom allgemeinen Haupterfüllungsort 
(Auftragsgegenstand)
Art und Umfang der Leistung:
Los 2 Rasenmahd - Unterstadt
Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist die Rasenmahd 
und Laubberäumung auf vorgegebenen Flächen einschließlich 
Entsorgung der anfallenden Stoffe im gesamten Stadtgebiet ein-
schl. Ortsteile. Der zu mähende Bereich für Los 2 umfasst die Un-
terstadt (Altstadt Ost, Altstadt West, WK I; OT Groß Breesen, OT 
Bresinchen, OT Schlagsdorf und OT Kaltenborn). Dieser Bereich 
umfasst folgende Flächen im Los 2:
Stadt Guben: Rasenflächen: 155.062 m²
Kandelaberstreifen: 53.291 m²
Laubberäumung: 70.000 m²
Der Verantwortliche für die Verkehrssicherungspflicht muss die 
deutschenStraßenverkehrsvorschriften kennen und auch der 
deutschen Sprache mächtig sein. Die Stadt Guben empfiehlt den 
Bietern, sich vor der Abgabe des Angebotes Klarheit über die örtli-
chen Verhältnisse zu verschaffen und die Plausibilität der einzel-
nen Positionen zu überprüfen.
Zuschlagskriterien:
Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Zuschlagskriterien
Ausführungsfristen:
Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Ausführungsfris-
ten
Sonstige
Mit dem Angebot sind einzureichen:
- steuerliche Unbedenklichkeit des Finanzamtes
- Auszug aus Handelsregister
- Gewerbeanmeldung
- Eigenerklärung
- Haftpflichtversicherung
Schlusstermin für den Eingang der Angebote:
27.08.2019 um 18:00 Uhr
Bindefrist des Angebots:
04.11.2019
Zusätzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6DSP8

UVgO/V/11/40/2019: Rabattenpflege 2020 - 2022

VO: UVgO, Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffordernde Stelle
Bezeichnung Stadt Guben
Kontaktstelle Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabemanage-

ment
Zu Händen Frau Manuela Thiem
Postanschrift Gasstraße 4
Ort 03172 Guben
Telefon 03561 6871-1032
Fax 03561 6871-4000
E-Mail thiem.m@guben.de
Zuschlag erteilende Stelle
Bezeichnung Stadt Guben
Kontaktstelle Fachbereich V/Grundstücksbewirtschaftung
Zu Händen Frau Rodinger

Postanschrift Gasstraße 4
Ort 03172 Guben
Telefon 03561 6871-1516
Fax 03561 6871-4000
E-Mail rodinger.a@guben.de

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DS7W Posta-
lisch an die zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffordernde Stelle
Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DS7W/ do-
cuments
Art und Umfang der Leistung
Der zu pflegende Bereich umfasst die Pflanzrabatten im gesamten 
Stadtgebiet Guben einschl. Ortsteile und gliedert sich in ca. 20.000 m² 
gemischte Anlagen, 900 m² Rosenanlagen, 12.000 m² Kriegsdenkmä-
ler/Anlagen sowie den Formschnitt diverser Hecken auf. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die zu seiner Pflege übertragenen Grünanla-
gen/Pflanzanlagen so zu betreuen und zu bewirtschaften, dass ein 
gärtnerisch qualitativer korrekter und gepflegter Zustand hergestellt 
wird.
Haupterfüllungsort
Ort: 03172 Guben
Bestimmungen über die Ausführungsfrist
2020 - 2022 (jeweils 01.03. - 30.11.)
Zuschlagskriterien

Kriterium Gewichtung
Preis 80 %
Personelle und Technische Ausstattung 20 %

Nebenangebote
Nebenangebote sind zugelassen.
Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
Sonstige
mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen:
- steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
- aktueller Handelsregisterauszug
- Gewerbeanmeldung
- Beufsgenossenschaft
- Referenzen
- Nachweis über personelle und technische Ausstattung
Schlusstermin für den Eingang der Angebote:
27.08.2019 um 18:00 Uhr
Bindefrist des Angebots:
15.11.2019
Zusätzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6DS7W

BM/06/49/2019:  
Interessenbekundungsverfahren Guben

VO: Sonstige Vergabeart: Teilnahmewettbewerb

Bekanntmachung
Zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffordernde Stelle

Bezeichnung Stadt Guben
Kontaktstelle Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabemanage-

ment
Zu Händen Frau Sabine Winkler
Postanschrift Gasstraße 4
Ort 03172 Guben
Telefon 03561 6871-1033
Fax 03561 6871-4000
E-Mail Winkler.S@guben.de

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DSW9
Postalisch an die zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffordernde 
Stelle
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Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarkt-
platz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YR6DSW9/
documents
Art und Umfang der Leistung
Markterkundungsverfahren
Folgende Flächen sollen neu geschaffen bzw. für Neuansiedlun-
gen ertüchtigt werden:
IG Guben Süd II - umfasst die sogenannte Südspitze des Industrie-
gebietes. Hier werden derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen 
im Süden neu hinzugenommen und durch das Zusammenlegen 
der Flurstücke an die vorhandene Infrastruktur angebunden. Das 
Industriegebiet wächst hier um ca. 7 ha.In diesem Zusammen-
hang sind folgende Einzelmaßnahmen durchzuführen:
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Flächen am Industrie-
standort Guben Süd II wird die südliche Zufahrt zu den westlich 
der Bahngleise liegenden Forst- und Landwirtschaftsflächen in 
Anspruch genommen. Eine Ersatzlösung muss hierfür realisiert 
werden.Diese besteht aus:

- der Errichtung einer neuen Zufahrt am südlichen Ende des IG 
Süd II und

- der Schaffung eines neuen Bahnüberganges.

Zur verkehrstechnischen Absicherung des zu erwartenden LKW-
Aufkommens müssen im Vorplatzbereich der Hauptzufahrt zum 
IG Guben zusätzliche LKW-Stellplätze errichtet werden, die als 
kurzzeitiger Wartebereich für den Anmeldevorgang dienen sollen. 
Die LKW-Ströme sollen perspektivisch über die vorhandene Süd-
ausfahrt aus dem IG Guben gelenkt werden, so dass eine reibungs-
lose Verkehrssituation auch bei erhöhtem LKW-Aufkommen ge-
währleistet werden kann. Zur Anbindung des südlichen Teils des 
IG Guben an die Werksbahn und damit an das öffentliche Schie-
nennetz wird eine vorhandene Gleistrasse entlang der Straße 6 
nach Süden verlängert. Zur Sicherung eines geschlossenen Indus-
triestandortes sind die Erweiterungsflächen Guben Süd II in das Si-
cherheitskonzept des IG Guben einzubeziehen. Dies beinhaltet die 
Erweiterung der Einfriedungen entlang der neuen Außengrenzen 
des IG Guben nach Süden. Es ist dabei nicht vorgesehen, eine neue, 
weitere Ein-/Ausfahrt für LKW/PKW/Fahrräder oder Personen zu 
errichten. Vielmehr erhält die Zufahrt Süd eine ergänzende Auf-
gabe. Zudem ist die Erweiterung der vorhandenen Videoüberwa-
chung für die neu geschaffenen Flächen vorgesehen. Um dem zu-
künftig steigenden LKW-Aufkommen gerecht zu werden, wird die 
Zugangskontrolle insbesondere für den Liefer-und Frachtverkehr 
digitalisiert. Neben der Anschaffung einer entsprechenden Soft-
ware wird ein neues Erfassungssystem inkl. Anmeldeterminals an 
der Hauptzufahrt eingerichtet. Die Ausfahrt der LKW soll über die 
südliche Ausfahrt gelenkt werden. Hierfür wird ein autonomes 
System im Schrankenbereich der Südausfahrt installiert, welches 
eine Ausfahrt ohne personelle Abdeckung ermöglicht.
Für das IG Guben ist für die Zukunft eine zentrale Bereitstellung des 
Brauch- und Löschwasser durch die öffentliche Hand geplant. Da-
mit wird für das IG Guben ein unabhängiges Versorgungssystem 
geschaffen, welches auch ein für die Zukunft erwartetes erhöhtes 
Aufkommen abdecken kann. Die Wasserbereitstellung für die Ver-
sorgung mit Brauch- und Löschwasser soll mittels Entnahme von 
Grundwasser über eine Brunnengalerie außerhalb, westlich des IG 
Guben realisiert werden. Eine auskömmliche Versorgung aus dem 
Uferfiltrat der Neiße im Bereich der Erweiterungsfläche Süd II ist 
nicht gewährleistet. Das Brauch- und Löschwasser wird aufberei-
tet, gespeichert und den Abnehmern des IG Guben zur Verfügung 
gestellt. Dazu wird der Speicher mit dem vorhandenen Netz im IG 
verbunden. Die Lage der Brunnengalerie ergibt sich aus den noch 
folgenden Grundwasseruntersuchungen. Die Trinkwasserversor-
gung im Bereich Süd II ist gewährleistet. Um eine perspektivische 
Erhöhung des Bedarfes an Trinkwasser abzudecken, wird die im 
westlichen Bereich des IG Guben liegende Trinkwasserleitung des 
GWAZ an das vorhandene Netz im IG angeschlossen. Aktuell fal-
len im IG Guben etwa 360 m³/d Abwasser an. Auf Grund der pro-
gnostizierten bzw. angedachten Industrieansiedlungen wird sich 
diese Menge vervielfachen, abhängig von der Branche und Aus-
baustufe. Daher wird das Abwasserentsorgungssystem für das IG 

Guben grundsätzlich neu konzipiert (Gegenstand eines separaten 
Konzeptes). In diesem Vorhaben wird lediglich die innere Erschlie-
ßung im südlichen Teil des IG Guben betrachtet. Dieses beinhal-
tet die Neuverlegung von Freispiegelleitungen im Bereich Süd II 
bis zu den angedachten Einleitepunkten. Die Regenentwässerung 
erfolgt über die vorhandenen Regenrückhaltebecken, wobei der 
Bereich Süd II über das südliche Rückhaltebecken entwässert wird. 
Wegen der hinzukommenden Bedarfe wird dieses Rückhaltebe-
cken angepasst und nach Süden erweitert. Gemäß der Vorgaben 
aus dem Bebauungsplan wird eine naturnahe Wasserfläche her-
gestellt. Derzeit wird der Industriestandort Guben Süd über eine 
Mitteldruckgasleitung aus dem Stadtnetz der Stadt Guben ver-
sorgt. Es besteht keine zweite Zuleitung (Backup für Havariefälle). 
Um die Gasversorgung für das IG Guben auch bei zukünftigen An-
siedlungen noch sicherstellen zu können, ist eine Anbindung an 
das Gasnetz der Ontras Gastransport GmbH erforderlich. Im Zuge 
der schrittweisen Investorenansiedlung/Produktionserweiterun-
gen wird ein zusätzlicher Gasverbrauch von wenigstens 3.000 bis 
4.000 Nm³/h erwartet. Eine gesicherte Versorgung über das Stadt-
gasnetz kann dann nicht mehr gewährleistet werden.
Die heute das künftige Baufeld im Bereich Süd II querende Fern-
gasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH soll südlich um das 
erweiterte IG herumgeführt werden. Damit wird ein freies Baufeld 
für künftige Investorenansiedlungen geschaffen. Über die in der 
Nähe der Südzufahrt zu errichtende Übergabestation wird mittels 
Verlängerung der DN 225er Mitteldruckleitung entlang der Straße 
6 die Einspeisung von Erdgas in das vorhandene Mitteldrucknetz 
des IG Guben ermöglicht. Um zukünftig eine zweite Zuleitung als 
Backup für eventuelle Havariefälle zu haben, aber auch um zu-
sätzliche Gasmengen für perspektivisch höhere Abnahmemengen 
(z.B. wurde bereits die Umstellung auf Eigendampferzeugung mit 
Firmen am Standort diskutiert) bereitstellen zu können, wird die 
vorhandene nördliche Einspeisung wie folgt umgebaut:

1. Erweiterung der vorhandenen Reglerstation in der Anne-
Frank-Str.

2. Errichtung einer neuen Reglerstation zum Stadtnetz Richtung 
Wilke Stift

3. Verlegung einer neuen Zuleistung zum Mitteldrucknetz für 
das IG

4. Austausch einer ca. 650 m langen alten 1-bar-Mitteldrucklei-
tung

Damit wird das Gasnetz des IG Guben vollständig vom städtischen 
Gasnetz entkoppelt.
Mit dem Markterkundungsverfahren wird beabsichtigt Interes-
senbekundungen einzuholen, um das Interesse des Marktes und 
alternative Entwicklungskonzepte zu ermitteln. Die geplanten 
Maßnahmen sollen ohne staatliche Beihilfen umgesetzt werden. 
Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens soll festgestellt wer-
den, ob und zu welchen Bedingungen und Konditionen ein Inves-
tor bereit ist, die oben genannten Maßnahmen zu realisieren. Das 
Markterkundungsverfahren hat nicht die Vergabe eines Auftrages 
zum Inhalt. Deshalb sind die Teilnehmer nicht an ihre Konzepte 
gebunden. Auch die Stadt Guben ist nicht an den Ergebnissen des 
Markterkundungsverfahren gebunden. Es besteht ebenfalls kein 
Anspruch der Teilnehmer auf eine Realisierung des Projektes oder 
auf die Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens durch die 
Stadt Guben. Die Stadt Guben behält sich vor, einzelne Teilnehmer 
zu einem Gespräch und zur Vorstellung ihrer Konzepte einzuladen.

Allgemeine Bedingungen
1. Die Teilnehmer reichen ihre Konzepte bitte in deutscher Spra-

che, mit der unter Pkt. 2 geforderten Angaben, zweifach in Pa-
pierform und zusätzlich in digitaler Form ein.

2. Eignungsnachweise und Anforderungen an Teilnehmer:
Die Teilnehmer sollten möglichst fachkundig und erfahren 
sein und mit dem Projekt vergleichbare Referenzen nachwei-
sen können. Daher sind folgende Unterlagen einzureichen:
- Referenznachweis zur Planung und Überplanung von Si-

cherheitstechnischen Anlagen sowie über die Erschließung 
und Vermarktung von Industrieflächen
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- Referenznachweis zur Finanzierung vergleichbarer Projek-
te, Unternehmensdarstellung, aktueller Handelsregister-
auszug, Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre.

Auskunft zum Markterkundungsverfahren erbitten Sie ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz
Haupterfüllungsort

Bezeichnung Industriegebiet Süd
Postanschrift Forster Straße
Ort 03172 Guben
Zuschlagskriterien
Kriterium Gewichtung
Eignung 90 %
Vergleichbare Refe-
renzen

10 %

Nebenangebote
Nebenangebote sind zugelassen.
Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge:
09.09.2019 um 23:59 Uhr
Zusätzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6DSW9
Generierungsdatum: 
31.07.2019 13:39:55 Uhr © 2017 – 2019 cosinex GmbH
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